
Qualitätsaussage zur Wetterechtheit/Alterungsverhalten
Produkt: Fenster-Fix Premium 243 546

Verwendung
Zum industriellen Einfärben von Gehrungsnuten nach der Verputzung beschichteter PVC-U Kunststoff-Fensterprofile zum Zwecke der 
Farbanpassung.

Gewährleistung
Heinrich König & Co. KG gibt eine Gewährleistung von 5 Jahren (RAL GZ 716/1 Teil 5 (M)) hinsichtlich Alterungsverhalten 
industriell eingefärbter Gehrungsnuten an PVC-U Kunststoff-Fenster nach Einhaltung nachfolgend aufgeführter Anwen-
dungsrichtlinien.

Richtlinien
Die Gewährleistung erstreckt sich auf Gehrungsnuten, die nachweislich* mit o.g. Produkt der Fa. Heinrich König & Co. KG eingefärbt 
wurden. Die Funktionstüchtigkeit und der passende Farbton o.g. Produktes ist vor Verwendung zu überprüfen und die Gebrauchsan-
weisung ist einzuhalten (siehe dazu auch Angaben im Technischen Merkblatt).
Die Zuordnung eingesetzter Stift-/Farbton-Chargen zu den jeweiligen Produktionschargen der PVC-U Kunststoff-Fenster, an denen 
Gehrungsnuten eingefärbt wurden, ist vom Verarbeiter sicherzustellen. 
Die Gehrungsnuten sind vor dem Einfärben zu reinigen und  von Staub, Fett und sonstigen haftungsmindernden Substanzen restlos 
zu befreien. Der Lackauftrag muss im Ergebnis ein gleichmäßiges, fehlerfreies Lack- und Farbbild zeigen und voll deckend erfolgen.  
Eine Durchhärtungszeit von 24h (15-30°C) ist vor dem Verbau der PVC-U Kunststoff-Fenster einzuhalten.
Gehrungsnuten müssen zur Pflege halbjährlich nass gereinigt werden. Es dürfen dazu nur milde, wasserbasierende Reiniger verwendet 
werden. Jede mechanische Belastung der Gehrungsnut ist auszuschließen.
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(*Bei parallelem Einsatz von Fremdprodukten im verarbeitenden Betrieb für den gleichen Anwendungszweck erlischt automatisch die Gewährleistung mangels Nachweisbarkeit)


